
 
 

Anmeldung für Mittel im Rahmen des Strukturstärkungsgesetzes Kohleregionen 

– Haushaltsjahr 2021 –  

Projektbezeichnung Datum 

Innovationszentrum digitale Daseinsfürsorge        
 

Projekt-Nr. (vom BMWi vergeben) 

      
 

1. Mittelanmeldung 
 Hinweis: Beträge in 1 000 € 
 

Ist Soll  Finanzplanung Folgejahre 

(für VE) 2018 2019 2021 2022 2023 2024 

    300 4.200 10.000 5.100  

VE gem. HPL 
2019: 

      

neue VE in 2020:       

Gesamtprojektsumme:  

2. Ggf. Veränderung zu der Mittelanmeldung des Vorjahres 
Hinweis: Darstellung und Begründung der Veränderungen zum Vorjahr 

      

3. Ansprechpartner 
Hinweis: Name, Ressort, Referat, Telefon, E-Mail 

      

4. Ort der Maßnahme 
Hinweis: Bundesland und Revier, möglichst auf Stadt- oder Landkreisebene (Achtung: Förderung muss 
Regionen zu Gute kommen, wie sie das Strukturstärkungsgesetz auf Landkreisebene abgrenzt); Falls 
mehrere Länder & Landkreise beteiligt, bitte Anteile abschätzen 

Mitteldeutsches Revier, Sachsen-Anhalt, Halle (Saale)  
 

 
5. Projekt in den Eckpunkten und/oder Strukturstärkungsgesetz Kohleregion enthalten? 

Erfolgte bereits eine Förderung im Sofortprogramm? 

☐ Ja  ☒ nein  Fundstelle und Erläuterung: 

 

6. Etatreife 
Hinweis: Etatreife in diesem Sinne bedeutet, die Planungen sind soweit fortgeschritten, dass für eine 
Umsetzung nur noch die Mittel aus dem StStG fehlen. Bei Finanzhilfen nach Art. 104b GG muss die 
Kofinanzierung sichergestellt sein. Bitte auch den einschlägigen Haushaltstitel angeben. 

☐ Die Maßnahme ist etatreif  und  ☐ der Beauftragte für den Haushalt hat 

mitgezeichnet. 



 
 

Haushaltstitel:       

7. Übergeordnetes Projektziel 
Hinweis: Wie wird der Strukturwandel in den Kohleregionen unterstützt? (kurze Begründung ca. 5 Sätze) 
Beispiel: Ziel des Projektes ist die Transformation der Wirtschaft zu unterstützen. Die Produktion in der 
Branche X ist heute noch stark von der Nutzung von Kohlekomponenten abhängig. Diese Abhängigkeit 
soll mit diesem Vorhaben gemildert werden, um so die Wettbewerbsfähigkeit nach dem Kohleausstieg 
zu erhalten. 

Im Zuge des Kohleausstiegs kommt der IT als Zukunftsbranche eine zentrale Rolle im 

volkswirtschaftlichen Transformationsprozess der Region Mitteldeutschland zu (siehe 

Technologiefeldanalyse Innovationsregion Mitteldeutschland). Sie ist dabei nicht nur 

Wachstumstreiber zur Kompensation von Arbeitsplatz- und Wertschöpfungsverlusten, 

sie unterstützt außerdem wichtige andere Schlüsselbranchen wie Energiewirtschaft, 

Biomedizin / Lifesciences oder Logistik beim Aufbau von strategischen 

Wettbewerbsvorteilen. Zusätzlich werden weite Teile der neu entstehenden 

Querschnittsbranchen wie der Neo-Ökologie durch Exzellenz in der IT gefördert.  

Mit dem Innovationszentrum digitale Daseinsfürsorge sollen die Grundlagen für eine 

umfassende Durchdringung von Informationstechnologien im gesellschaftlichen Leben 

geschaffen und Zukunftstechnologien erprobt und angewendet werden. Das 

Innovationszentrum soll dazu den Kristallisationspunkt für neue digitale Bürgerdienste 

aber auch attraktive Unterstützungsleistungen für die regionale Wirtschaft bilden. Eine 

Ausweitung insbesondere in den Schwerpunkt Neo-Ökologie erscheint dabei sinnvoll. 

8. Beschreibung der Maßnahmen zur Erreichung des Ziels 
Hinweis: Was soll konkret gemacht werden und wie soll damit das Ziel erreicht werden? (ca. 5 Sätze) 
Beispiel: Mit dem FuE-Projekt "Bioschmierstoffe“ sollen in einem Verbundprojekt mit A regenerative 
Alternativen für den Einsatz im Y-Bereich entwickelt und erprobt werden, um die derzeit genutzten 
kohlebasierten Schmierstoffe zu ersetzen. 

Das Innovationszentrum soll die notwendigen Voraussetzungen für die Entwicklung 

und Erprobung digitaler Dienste zentral bündeln. Dazu werden neben 

Rechenzentrumsinfrastruktur und zugehörigen Funktionsflächen Digitallabore für die 

Erprobung neuer Technologien in der Daseinsfürsorge (gefordert unter anderem im 

OZG) und Reallabore zur Verknüpfung digitaler Technologien mit Umweltprojekten 

(Neo-Ökologie) errichtet. Dies wird durch Schulungsflächen zur Vermittlung digitaler 

Kompetenzen für die Mitarbeiter des Konzerns Stadt Halle sowie im weiteren Verlauf 

für die Bürger der Region ergänzt.  

Die unmittelbare Nähe zum Kraftwerk der Energieversorgung Halle ermöglicht dabei 

nicht nur die ausreichende sicherheitstechnische Ausstattung, sondern generiert 

darüber hinaus interessante Ansatzpunkte gerade im Bereich Neo-Ökologie durch die 

Verknüpfung von Greentechprojekten der Stadtwerke Halle mit den Möglichkeiten der 

Informationstechnologie. 

9. Wirtschaftliche Effekte / Hebelwirkung 
Hinweis: Bitte– soweit möglich–  quantitative Abschätzungen zu den wirtschaftlichen Effekten, wie z.B. 
geschaffenen Arbeitsplätzen, erwarteten Investitionen Privater oder der Erhöhung von Wertschöpfung. 
Beispiel: Durch die Entwicklung regenerativer Schmierstoffalternativen kann die Wettbewerbsfähigkeit in 
der Branche X und damit bis zu Z Arbeitsplätzen und eine Wertschöpfung von W Euro gesichert werden. 

Die Wertschöpfung erfolgt einerseits durch die direkte Generierung von Arbeitsplätzen 

und volkswirtschaftlichen Effekten im Bereich der digitalen Daseinsfürsorge. Es wird 



 
 

davon ausgegangen, mittelfristig mindestens 50 Arbeitsplätze im Zusammenhang mit 

dem Leistungsportfolio des Innovationszentrums geschaffen werden können. 

Andererseits sind beträchtliche Ausstrahlungseffekte für Stadtwerke und 

Stadtverwaltung sowie vor allem für die Vertreter der Leitbranchen in der Region zu 

erwarten. Diese leiten sich vor allem aus dem immensen Stellenwert der IT für diese 

Branchen ab.  

10. Zusätzlichkeit der Maßnahme  
Hinweis: Nur Maßnahmen, die ohne StStG zum jetzigen Zeitpunkt nicht umgesetzt worden wären, 
können finanziert werden. Das bedeutet, dass auch lediglich vorgezogen Projekte unterstützt werden 
(Schätzung der vorgezogenen Jahre angeben). 

☒ Die Maßnahmen sind zusätzlich oder  ☐ vorgezogen um    Jahre. 

Erläuterungen:       

11. Projektrisiken 

Hinweis: Gibt es Risiken, die den Projektstart verzögern und den Bedarf an Haushaltmittel zeitlich nach 
hinten verschieben könnten? 

keine 

 

12. Evaluation 
Hinweis: Werden aus dem Ansatz externe Evaluierungskosten finanziert? Wann erfolgte die letzte 
Evaluierung u. durch wen? Falls nicht, wann ist eine geplant? 

      

 

13. Weitere Anmerkungen / Hinweise 

      

 

 
 
 
 
 


